
Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Bayern e. V. 

Angebot zur telefonischen und persönlichen
Beratung im Landratsamt Starnberg: 
• Heizungsanlagen in Alt- und Neubauten 
• Warmwasserbereitung • baulicher Wärmeschutz
• Solartechnik • Feuchtigkeit und Schimmel 
• Energiesparverordnung • viele weitere Themen

Die Energieberatung findet einmal im Monat statt.
Nächster Termin: Donnerstag, 10. Jan. 2008
14 bis 14.45 Uhr: telefonische Beratung
14.45 bis 18 Uhr: persönliche Beratung
Termine unter Telefon 08151 148 -509
www.lk-starnberg.de /energieberatung

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
1. Ausgabe vom 9. Januar 2008

INHALT:

▼ Aufruf zur Blutspende
▼ Bebauungsplan Nr. 8130, 2. Änderung

für das Gebiet zwischen Hanfelder-, Oßwald-
straße und Max-Josephs-Höhenweg, 
Gemarkung Starnberg, im vereinfachten
Verfahren gemäß § 13 des Baugesetzbuches

▼ Bebauungsplan Nr. 8126 4. Änderung
für das Gebiet zwischen Söckinger Straße,
Josef-Fischhaber-Straße, Am Mühlbergschlössl,
Mühlbergstraße und ehem. Bachbett
Siebenquellenbach, Gemarkung Starnberg,
als vorhabensbezogener Bebauungsplan im
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a des
Baugesetzbuches; Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Bauleitplanung

Kurzzeitpflege

Zur Entlastung der häuslichen Pflege bieten die
Altenpflegeeinrichtungen des Landkreises Kurzzeit-
pflege für eine Dauer von bis zu vier Wochen an. 
Informationsmaterial über die Pflegeeinrichtungen
kann im Landratsamt Starnberg – Fachbereich
Sozialwesen – angefordert werden.

Telefon 08151 148 - 475
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpflege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

◆ Aufruf zur Blutspende

HELFEN AUCH SIE HELFEN –

RETTEN AUCH SIE LEBEN –

SPENDEN AUCH SIE BLUT

Sehr geehrte Damen und Herren,
in den nächsten Tagen führt der Blutspendedienst
wieder Blutspendeaktionen im Landkreis

Starnberg, in der Zeit vom 22.01.08 bis

15.02.08, durch.
Um eine optimale Versorgung unserer kranken
und verletzten Mitmenschen mit Blut zu gewähr-
leisten, sind wir auf die Blutspende jedes
Einzelnen angewiesen.
Blutübertragungen haben schon Hunderttausen-
den lebensrettende Hilfe gebracht. Bereits mor-
gen kann jeder von uns auf SpenderInnenblut
angewiesen sein. Man wird dann dankbar sein,
wenn Blutspenden in ausreichender Zahl zur
Verfügung stehen. Ihr gespendetes Blut dient den
Kranken Ihrer Heimat!
Blut spenden kann jeder Gesunde, vom 18. bis

zum 68. Lebensjahr ohne Beeinträchtigung der

Gesundheit.

Eine Erst-Spende ist jedoch – gemäß den gelten-
den rechtlichen Vorgaben –  nur bis zum 60. Le-

bensjahr möglich.
Der Abstand zwischen zwei Spenden muss zwei

Monate betragen.
Für die unentgeltliche Blutspende erhält jede/r
Spender/in neben einem Blutgruppenausweis, in
dem die Blutgruppe, die Rhesusformel, u.a.m. ein-
getragen sind, ein reichhaltiges Lebensmittelpaket
oder eine andere Sachentschädigung als
kleines „Dankeschön“.
Jede Blutspende wird in den Laboratorien des
Blutspendedienstes auf verschiedene übertragba-
re Krankheiten, u.a. untersucht.
Dennoch ist es verboten/falsch, (und stellt u.U.
eine vorsätzliche gefährliche Körperverletzung
dar), z.B. nach Risikokontakten Blut zu spenden,
um zu testen/zu erfahren, ob man sich infiziert
hat. 
Zwischen Infektion und labortechnischer Nach-
weisbarkeit liegt immer ein – von Infektion zu
Infektion und von Person zu Person unterschiedli-
cher – Zeitraum, in welchem eine Infektion
besteht, aber ein Labornachweis noch nicht mög-
lich ist.
Landkreis Starnberg

Dienstag, 22.01.08, 15.00–19.45 Uhr
Krailling, Volksschule, Rudolf-von-Hirsch-Str. 2
Donnerstag, 24.01.08, 16.00–19.45 Uhr
Weßling, Schulhaus Weßling, Schulstr. 1
Freitag, 25.01.08, 15.30–19.45 Uhr
Seefeld, Schule Seefeld, Roseggerstr. 2,
(Eing.: Turnhalle)
ACHTUNG – NEUER AKTIONSORT

Montag, 28.01.08, 15.00–19.45 Uhr
Gauting, Bürger- u. Kulturhaus „Bosco“,
Oberer Kirchweg 1
Dienstag, 29.01.08, 15.00–19.45 Uhr
Herrsching, Neue Volksschule, Martinsweg 8
Mittwoch, 30.01.08, 15.00–19.45 Uhr
Starnberg, Grundschule, Ferdinand-Maria-Str. 11
Donnerstag, 31.01.08, 16.00–19.45 Uhr,
Pöcking, Grund- u. Teilhauptschule, Beccostr. 29
Mittwoch, 06.02.08, 15.00–19.45 Uhr,
Tutzing, Volksschule, Greinwaldstr. 10–14
Freitag, 08.02.08, 15.00–19.45 Uhr,
Gilching, Hauptschule Gilching, Rathausstr. 6,
Eing. Musikschule
Freitag, 15.02.08, 15.30–19.45 Uhr,
Berg/Aufkirchen, Grund- u. Teilhauptschule I, 
Lindenallee 8

Landratsamt Starnberg – H. Frey, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

◆ Bebauungsplan Nr. 8130, 2. Änderung

für das Gebiet zwischen Hanfelder-, Oßwald-

straße und Max-Josephs-Höhenweg,

Gemarkung Starnberg, im vereinfachten

Verfahren gemäß § 13 des Baugesetzbuches

Der Bau- und Umweltausschuss hat am
06.12.2007 die 2. Änderung dieses Bebauungs-
plans beschlossen, was hiermit ortsüblich bekannt
gemacht wird (§ 13 in Verbindung mit § 2 Abs. 1
des Baugesetzbuches).
Die Bebauungsplanänderung ist erforderlich zur
Festsetzung folgender Ziele:
– Umwandlung der derzeit als öffentliche Grün-

fläche festgesetzten Privatfläche in eine private
Grünfläche,

– Regelung der Zulässigkeit von Nebengebäuden
im Bereich der Grünfläche unter der Maßgabe,
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dass der Erhalt der Parkanlage sichergestellt
ist,

– Sicherung der bestehenden Fußwegeverbin-
dung.

Das Bebauungsplanverfahren wird als vereinfach-
tes Verfahren nach § 13 des Baugesetzbuches
durchgeführt, weshalb von einer Umweltprüfung
abgesehen wird.

Starnberg, 02.01.2008
Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, 1. Bürgermeister

◆ Bebauungsplan Nr. 8126 4. Änderung

für das Gebiet zwischen Söckinger Straße,

Josef-Fischhaber-Straße, Am Mühlbergschlössl,

Mühlbergstraße und ehem. Bachbett

Siebenquellenbach, Gemarkung Starnberg,

als vorhabensbezogener Bebauungsplan im

beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a des

Baugesetzbuches

Beteiligung der Öffentlichkeit an der

Bauleitplanung

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begründung in
der Fassung vom 20.12.2007 liegt gemäß § 3
Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom

17.01.2008 bis 18.02.2008 bei der Stadt

Starnberg – Stadtbauamt –, Vogelanger 2,

Zimmer 306, während der allgemeinen Dienst-
stunden montags bis freitags von 08.00 bis 12.00
Uhr und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können
Stellungnahmen abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-

spätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.
Die Durchführung einer Umweltprüfung ist nicht
erforderlich.

Starnberg, 03.01.2008
Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, 1. Bürgermeister

Einfach mehr Service!
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Besuchen Sie unseren neuen BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.

Für zahlreiche Dienstleistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt oder im Internet 
unter www.landkreis-starnberg.de

Das Team des BürgerService freut sich auf Ihren
Besuch.

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de


